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Fonds: ESF Anlage B (Beihilferechtlicher Status) 
zum Prüfpfadbogen a 

Aktion 24.000sz11.02.0 Technische Hilfe MS 

Förderbereich A Durchführung 

Beihilferechtlicher Status der nationalen Regelung: 

1. Konsultation des Ministeriums für Wissenschaft und Wirtschaft des Landes Sachsen-
Anhalt (MW), Referat 14 ist erfolgt: 

D ja (weiter bei 2.) 
Ix] nein (weiter bei 3.) 

Begründung: 
Keine staatliche Beihilfe gemäß Art. 107 Abs. 1 AEUV 

2. Votum des MW, Referat 14 wurde eingeholt: 

Votum des MW, Referat 14: 
D Es wird eine Notifizierung empfohlen. 
D Es handelt sich um eine Beihilfe, die freigestellt werden kann nach: 

D AGVO oder 
D DAWI-Freistellungsbeschluss 

D Es handelt sich um eine Beihilfe, die unter die folgende VO fällt: 
D De-minimis-VO oder 
D DAWI-De-minimis-VO 

D Es handelt sich nicht um eine Beihilfe. 

Entscheidung des Fachressorts: 
D Dem Votum des MW, Referat 14, wird gefolgt. 
D Dem Votum des MW, Referat 14, wird nicht gefolgt. 

Begründung: entfällt 

3. Entscheidung des richtlinienverantwortlichen Ressorts, ohne Beteiligung des MW, 
Referat 14: 

Keine staatliche Beihilfe gemäß Art. 107 Abs. 1 AEUV 

Begründung für die Entscheidung, dass es sich nicht um eine Beihilfe gemäß Artikel 107 
Abs. 1 AEUV oder um eine Förderung gemäß der AGVO, der De-minimis-VO, der 
DAWI-De-minimis-VO oder den DAWI-Freistellungsbeschluss handelt: 
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Die Fachreferate des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Integration nehmen nur staat
liche Aufgaben wahr. Auch ist die Verlagerung von Aufgaben des Landes auf die Investi
tionsbank im Rahmen der Verständigung II vom 01.03.2002 (Dokument 0(2002)1286 
vom 27.03.2002 zum Betreff „Staatliche Beihilfe Nr. E 10/2000- Deutschland) nicht bei
hilfebehaftet, da die Investitionsbank hier als verlängerter Arm des Staates zu sehen ist 
und sich insoweit nicht im Wettbewerb mit Unternehmen befindet. 

Ministerium für Arbeit, Soziales und 
n* , Integration des Landes Sachsen Anhalt 
oCA. t ^O lö Werner Theisen, ALI 

Datum Name des Ressorts und des Unterzeichnenden Unterschrift 
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